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1. Senatsbeschlüsse vom 18.09.20141 

 
Senatsbeschluss 56./2014 vom 18.09.2014 

Die Tagesordnung wird mit der folgenden Ergänzung und Änderung von dem Hohen Senat 
einstimmig angenommen:  
 
Der Herr Rektor möchte einen Antrag zur Verleihung der Bezeichnung „Ehrensenator der Andrássy 
Universität“ an Herrn Dr. Hans-Dieter Vontobel beantragen, wofür TOP 22 vorgesehen wird.  
Herr Prorektor schlägt weiterhin vor, dass bei TOP 9 ausdrücklich beide Professuren für Diplomatie, 
und somit die „Änderung der Satzung bzgl. der Leitung der Professuren für Diplomatie“ behandelt 
wird. 
 

Dafür: 9  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
Senatsbeschluss 57./2014 vom 18.09.2014 

Folgende Tischvorlage wird von dem Hohen Senat einstimmig angenommen: 
Antrag auf Verleihung der Bezeichnung „Ehrensenator der Andrássy Universität“ an Herrn 
Dr. Hans-Dieter Vontobel 

 
Dafür: 9 
Dagegen: 0 
Enthaltungen:0 
 
 

                                                             
1 Das Senatsprotokoll vom 18.09.2014 angenommen durch den Senatsbeschluss 78./2014 am 09.10.2014  
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Senatsbeschluss 58./2014 vom 18.09.2014 
Das Protokoll der Senatssitzung vom 15.05.2014 wird mit folgender Änderung der Ergänzung von 
Herr Prof. Anderheiden von dem Hohen Senat einstimmig angenommen. 
 
„Die leistungsorientierte Mittelvergabe (Zielvereinbarungen) wurde zwar angesprochen, der 
aufscheinende Dissens konnte jedoch wegen der fehlenden Zeit gegen die Planungen des Rektorats 
nicht mehr einer Klärung zugeführt werden.“ 
 

Dafür: 9 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
Senatsbeschluss 59./2014 vom 18.09.2014 

Die UR-Beschlüsse Nr. 13/08, Nr.13/09, Nr.13/11 sowie 13/12 werden von dem Hohen Senat 
einstimmig angenommen. 
 

Dafür: 10 
Dagegen:0 
Enthaltungen: 0 
 
Senatsbeschluss 60./2014 vom 18.09.2014 

Der Hohe Senat beschließt – gem. § 9a Abs. (2) lit. c) der AUB-Satzung – die Annahme der neuen 
Satzung des Donau-Instituts mit der von dem Universitätsrat an seiner 13. Sitzung vom 11.06.2014 
vorgenommenen folgenden Änderung (Änderung kursiv): 
 
Art. 2 Leitung 
1) Die Leitung des Donau-Instituts obliegt dem Rektor / der Rektorin der AUB, der bzw. die die 
hiermit verbundenen EinzelaAufgaben unter Wahrung der Gesamtverantwortung des Rektors / der 
Rektorin vollständig oder teilweise, dauerhaft oder zeitlich befristet auf den Prorektor / die 
Prorektorin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs übertragen kann. 
 

Dafür: 10  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
Senatsbeschluss 61./2014 vom 18.09.2014 

Der Hohe Senat beschließt – gem. § 9a (2) lit. c der AUB-Satzung – die „Strategischen Eckpunkte der 
Andrássy Universität Budapest einstimmig für die Jahre 2016 bis 2020“ anzunehmen. 
 

Dafür: 10 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 

 
 
 
 
 
 

http://www.andrassyuni.eu/upload/File/OffizielleDokumente/SatzungDonau-Institut180920141.pdf
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Senatsbeschluss 62./2014 vom 18.09.2014 
Der Hohe Senat beschließt – gem. § 9a Abs. (2) lit. b) der Satzung– die Annahme des Haushaltsplans 
2015. 
  

Dafür: 10 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
Senatsbeschluss 63./2014 vom 18.09.2014 

Der Hohe Senat beschließt – gem. § 9a Abs. (2) lit. ca der AUB-Satzung– die Ergänzung des § 15 Abs. 
(2) der Satzung der AUB einstimmig um einen neuen Satz 4 (Ergänzung kursiv): 
 
§ 15 
(2) Die Fakultäten bestehen nach der detaillierten Beschreibung im Organisationsplan aus 
Professuren, an deren Spitze Professurleiter / Professurleiterinnen stehen. Sie können ernannte 
Professoren / Professorinnen der Universität, oder durch den Senat bestellte Dozenten / 
Dozentinnen, sein. Letztere werden vom Senat zur Leitung der Professur berufen. In Abweichung 
von Satz 2 können zur Leitung der Professuren für Diplomatie auch Diplomaten berufen werden, die sich 
in der Praxis besonders bewährt haben. 
 

Dafür: 10 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
Senatsbeschluss 64./2014 vom 18.09.2014 

Der Hohe Senat beschließt – gem. § 15 Abs. (2) i.V.m. § 9b Abs. (2) der Satzung der AUB –die 
Beauftragung von Herr Dr. Thomas Schmitt mit der kommissarischen Leitung der Professur für 
Diplomatie II. 
 

Dafür: 9 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 1 
 
Senatsbeschluss 65./2014 vom 18.09.2014 

Der Hohe Senat nimmt – gem. § 9b Abs. (2) i.V.m. § 31 der AUB-Satzung–zur Kenntnis, dass der 
Rektor Dr. Attila Vincze sowie Dr. Thomas Schmitt zu neuen Mitgliedern der 
Rechtsbehelfskommission der AUB für den Zeitraum vom 18.09.2014 bis 17.09.2016 ernannt hat: 
 

Dafür: 10 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
Senatsbeschluss 66./2014 vom 18.09.2014  

Der Hohe Senat beschließt – gem. § 9a Abs. (2) lit. c der AUB-Satzung– die Ergänzung des § 9 Abs. 
(4) der Allgemeinen Studienordnung (Ergänzung kursiv): 
 
§ 9  
(4) Mündliche Prüfungen werden protokolliert. ²Das Protokoll enthält Ort, Datum, Thema, Name 
von Prüfer(n), ggf. Name von Beisitzern, Name des zu Prüfenden sowie die Bewertung. ³Bei 
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mündlichen Prüfungen wird das Ergebnis der Prüfung dem Studierenden im Anschluss an die 
Prüfung mitgeteilt und erläutert. ⁴Mündliche Prüfungen sind unter Einbeziehung eines Beisitzers oder 
als Gruppenprüfung durchzuführen.  
 

Dafür: 7 
Dagegen: 1 
Enthaltungen: 2 
 
Senatsbeschluss 67./2014 vom 18.09.2014  

Der Hohe Senat beschließt – gem. § 9a Abs. (2) lit. c der AUB-Satzung– die Modifizierung des § 13 
Abs. (5) der Allgemeinen Studienordnung (Modifizierung kursiv): 
 
§ 13  
(5) Abschlussarbeiten sind sowohl in Papierform als auch in elektronischer Fassung (als pdf-Datei) 
abzugeben. ²Die elektronische Fassung wird vom Kandidaten / von der Kandidatin an das 
Studienreferat sowie an den Erstgutachter geschickt. ³Drei Ausdrucke der Arbeit sind in gebundener 
Form beim Studienreferat abzugeben; das für die Bibliothek vorgesehene Exemplar ist in Buchform zu 
binden. ⁴Die Arbeit gilt erst als eingereicht, wenn sowohl die elektronischen als auch die ausgedruckten 
Fassungen vollständig bei den zuständigen Stellen eingegangen sind. ⁵Das Studienreferat leitet jeweils 
eines der ausgedruckten Exemplare an den Erst- und an den Zweitgutachter weiter. ⁶Das in Buchform 
gebundene Exemplar wird nach Annahme der Arbeit durch die Gutachter zur Archivierung an die 
Universitätsbibliothek weitergeleitet. ⁷Das Studienreferat nimmt die Prüfung nach § 9 VI vor und 
berichtet beiden Gutachtern. ⁸Die Gutachten sind zu den Akten der Universität zu nehmen. 
 

Dafür: 10 
Dagegen: 0 

 Enthaltungen: 0 
 

Senatsbeschluss 68./2014 vom 18.09.2014 
Der Hohe Senat beschließt – gem. § 9b Abs. (2) der Satzung – die Ergänzung der Eckdaten mit der 
„Möglichkeit des Löschens von belegten Lehrveranstaltungen im ETN-System durch die Studierenden“ 
in der jeweiligen vorlesungsfreien Woche nach der Vorlesungszeit und vor der Prüfungszeit sowohl 
im Wintersemester als auch im Sommersemester, sowie mit der „Abgabefrist für Anträge auf 
Löschen von Lehrveranstaltungen im ETN für das Semester XY (vorherige Semester)“.   
 

Dafür 9 
Dagegen 0 
Enthaltung: 0 

 
Senatsbeschluss 69./2014 vom 18.09.2014 

Der Hohe Senat beschließt – gem. § 9b Abs. (2) der Satzung– die Brandschutzordnung gemäß § 19 
Abs. (1) des Gesetzes Nr. XXXI vom Jahre 1996 über den Brandschutz anzunehmen. 
 

Dafür: 9 
Dagegen: 0 
Enthaltungen:0 
 
 
 

http://www.andrassyuni.eu/upload/File/OffizielleDokumente/Brandschutzordnungdeutschungarisch.pdf
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Senatsbeschluss 70./2014 vom 18.09.2014 
Der Hohe Senat beschließt – gem. § 9b Abs. (3) lit. a) der AUB-Satzung – die 
Kooperationsvereinbarung mit der Ungarischen Wettbewerbsaufsichtsbehörde (Gazdasági 
Versenyhivatal) in der mit dieser verabredeten Form anzunehmen. 
 

Dafür: 9 
Dagegen: 0 
Enthaltungen:0 

 
Senatsbeschluss 71./2014 vom 18.09.2014 

Der Hohe Senat beschließt – gem. § 9a Abs. (2) lit. ca der AUB-Satzung– die Ergänzung des § 13 Abs. 
(2) der Beschäftigungsordnung der AUB um folgenden neuen Satz (Ergänzung kursiv). 
 
§ 13  
(2) Eine Bonuszahlung kann der Arbeitnehmerin / dem Arbeitnehmer – auf Vorschlag ihres / seines 
unmittelbaren Vorgesetzten – lediglich dann gewährt werden, wenn diese / dieser seit mindestens 
sechs Monaten in einem Arbeitsverhältnis mit der Universität steht. Über die Gewährung und die 
Höhe der Bonuszahlung entscheidet die Rektorin / der Rektor. Bei den leitenden Angestellten gemäß 
§ 17 lit. b) bis e) dieser Ordnung erfolgt die Bonuszahlung auf Vorschlag der Rektorin /des Rektors und 
nach Zustimmung des Kuratoriums. 
 

Dafür: 8 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 1 

 
Senatsbeschluss 72./2014 vom 18.09.2014 

Der Hohe Senat beschießt – gem. § 9a Abs. (2) lit. c der Satzung– die konsolidierte Fassung der 
Ordnung über die Studienfinanzierung und Studiengebühren anzunehmen. 
 

Dafür: 9 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 

 
Senatsbeschluss 73./2014 vom 18.09.2014 

Der Hohe Senat beschießt – gem. § 9b Abs. (3) lit. a) der AUB-Satzung – einstimmig die 
Kooperationsvereinbarung mit der Budapester Wirtschaftshochschule (Budapesti Gazdasági 
Főiskola) in der mit dieser verabredeten Form anzunehmen. 
 

Dafür: 10 
Dagegen: 0 

 Enthaltungen: 0 
 

Senatsbeschluss 74./2014 vom 18.09.2014 
Der Hohe Senat beschießt – gem. § 9a Abs. (2) lit. ca der AUB-Satzung– über die Änderung des § 9a 
Abs. (2) lit. be), sowie § 9b Abs. (3) lit. a) der Satzung der AUB (Löschung durchgestrichen): 
 
§ 9a  
(2) be) die Gründung einer Wirtschafts-organisation, der Erwerb einer Beteiligung an einer 
Wirtschaftsorganisation , die Zusammenarbeit mit einer Wirtschafts-organisation;  
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§ 9b  
(3) Der Senat ist verpflichtet im Alleinentscheidungs-verfahren zu entscheiden über:  
a) den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen;  
b) das System der Studierendenberatung;  
c) die Einsetzung eines Ausschusses für Chancen-gleichheit;  
d) die Einrichtung eines Wissenschaftsrates, die Wahl seiner Mitglieder und seines/seiner 
Vorsitzenden;  
e) die Einrichtung ständiger Kommissionen und anderer Gremien der Hochschuleinrichtung;  
f) die Entscheidung über Berufungen auf Basis der Entscheidung der Berufungskommission und auf 
Vorschlag des Rektoratskollegiums. 
 

Dafür: 10 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 

 
Senatsbeschluss 75./2014 vom 18.09.2014 

Der Hohe Senat beschließt auf Vorschlag des Herrn Rektors, Herrn Dr. Hans-Dieter Vontobel die 
Bezeichnung „Ehrensenator der Andrássy Universität“ zu verleihen. 
 

Dafür: 10 
Dagegen: 0 

 Enthaltungen: 0 
 

2. Termine 

 

 09. Oktober 2014 Sitzung des Senates 

 Termine und Arbeitsplan des Senats für das akademische Jahr 2014-2015 
 

 

http://www.andrassyuni.eu/upload/File/Senat/TermineundArbeitsplandesSenatsfrdasakademischeJahr2014-2015.pdf
http://www.andrassyuni.eu/upload/File/Senat/TermineundArbeitsplandesSenatsfrdasakademischeJahr2014-2015.pdf

